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 Veröffentlicht am 04.10.1989

Norm

StGB §42 Z2

Rechtssatz

Die Tat ist nur dann stra os, wenn deren Folgen tatsächlich im wesentlichen beseitigt wurden bzw der Schaden

tatsächlich im wesentlich gutgemacht oder sonst ausgeglichen worden ist. Bezogen auf Verkehrsunfälle, die von

Kraftfahrzeuglenkern verschuldet wurden, bedeutet dies, daß die Haftp ichtversicherung dem Geschädigten

Schadenersatz geleistet haben muß. Eine ordnungsgemäße Schadensmeldung genügt nicht, stellt sie doch zunächst

nur das ernstliche Bemühen dar, die Versicherungsleistung zugunsten des Verletzten zu bewirken.
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Veröff: SSt 60/65 = EvBl 1989/189 S 759 = JBl 1990,124 (Burgstaller, 69) = ZVR 1989/188 S 349; hiezu kritisch

Schwaighofer ZVR 1990,97
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